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Rechtsberatung in Abschiebungshaft (NRW):

I.

Es gehört nach diesseitigem Verständnis zu den rechtsstaatlichen Min-destanforderungen, dass für  Ausländer, die in Abschiebungshaft ge-nommen werden, der Zugang zu einer unabhängigen und kompetenten Rechtsberatung sichergestellt ist. Das Land NRW hat diesem Bedürfnis durch die Schaffung von entsprechenden  (anwaltlichen) Beratungsstellen Rechnung getragen.

II.

Die Situation in NRW (dort wird Abschiebungshaft ausschließlich im Wege der Amtshilfe in Justizvollzugsanstalten vollzogen) stellt sich derzeit wie folgt dar:

In den drei Justiz-Vollzugseinrichtungen für Abschiebungshaft des Landes NRW (Büren, Moers, Neuss) sind  Beratungsstellen im Sinne des § 3 Abs. 1 des Beratungshilfegesetzes eingerichtet, in denen an-spruchsberechtigte Ausländer, die sich  in Abschiebungshaft befinden, bereits seit 1996 kostenlos anwaltliche Rechtsberatung in Anspruch nehmen können. 

Die Einrichtung beruht auf entsprechenden  Vereinbarungen zwischen der Landesjustizverwaltung und den örtlichen Anwaltvereinen. Die Ver-einbarungen entsprechen einer  Mustervereinbarung, welche das Justizministerium des Landes in Zusammenarbeit mit der Lan-desgruppe Nordrhein-Westfalen des Deutschen Anwaltvereins kon-zipiert hat. 

Die Beratungsstellen werden von den Anwaltvereinen betrieben. Die Räumlichkeiten werden von der Landesjustizverwaltung zur Verfügung gestellt. Ebenso sorgt die Justizverwaltung, soweit erforderlich, für Sprachmittler. 

Tätig werden kann in der Beratungsstelle:

· jeder im Bezirk des örtlichen Anwaltvereins zugelassene Rechtsanwalt nach einem Terminplan des Anwaltvereins,

· jeder in NRW zugelassene Rechtsanwalt, der sich in die im Hafthaus ausliegende Liste eintragen läßt, nach entsprechender Auswahl durch den betroffenen Ausländer.

Vergütet wird die anwaltliche Tätigkeit nach Auskunft des An-waltvereins pro Beratungsfall mit 102,25 Euro (incl. 16 % Mehr-wertsteuer);  die Anwesenheitszeit in der Beratungsstelle, in der keine Beratungsfälle bearbeitet werden, wird mit einem Stundensatz von 51,12 Euro (incl. 16 % Mehrwertsteuer) vergütet. Die Abrechnung er-folgt direkt mit der Justizvollzugsanstalt. Der finanzielle Aufwand wird von der Justizverwaltung z.B. für 2001 mit 250.500 Euro beziffert.

III.

Soweit übersehbar, haben sich bisher nur wenige Bundesländer zu vergleichbaren Maßnahmen entschließen können. Angebote privater Organisationen sind aus vielerlei Gründen kein gleichwertiger Ersatz. Insbesondere wäre es nicht vertretbar, die Rechtsberatung in Ab-schiebungshaftsachen (von Zulässigkeitsfragen ganz abgesehen) schon wegen der Tragweite des Grundrechtseingriffs und der Kompliziertheit der Materie etwa durch Personen vornehmen zu las-sen, die nicht zugelassene Anwälte sind.

IV.

Der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass das NRW-Mo-dell nur denjenigen Ausländern zur Verfügung steht, deren Abschie-bungshaft in einer der drei genannten Einrichtungen (Büren, Moers, Neuss) vollzogen wird. Andere Vollzugseinrichtungen sind nicht an-geschlossen. Die Zahl der in anderen Vollzugseinrichtungen zum Zwecke des Vollzugs der Abschiebungshaft untergebrachten Aus-länder wird von der Landesregierung mit 35 Personen im Jah-resdurchschnitt 2002 angegeben. Eine derartige Unterbringung in an-deren Vollzugseinrichtungen erfolgt in NRW regelmäßig erst nach einem gescheiterten Abschiebungsversuch, und zwar gemäß einem alle 6 Wochen wechselnden Turnusplan des JM-NRW. Die Verlegun-gen erfolgen ohne Einschaltung des Haftrichters. 

Es sollte in NRW ein Weg gefunden werden, auch für die in den ande-ren Vollzugseinrichtungen des Landes zum Vollzug der Abschie-bungshaft untergebrachten Ausländer die Beratungsstellen zugänglich zu machen,  weil es sich nach diesseitiger Einschätzung oft um die schwierigsten und/oder langwierigsten Fälle mit vermehrtem Be-ratungsbedarf handelt und weil in diesen anderen Anstalten in der Regel keine auf die speziellen Bedürfnisse der Abschiebungshaft ab-gestimmte Betreuung existiert. Diese Auffassung wird allerdings von der Landesregierung nicht geteilt, und zwar mit der Begründung, dass die Betroffenen meist nur kurze Zeit in diesen anderen Vollzugs-einrichtungen verbleiben, weil die Heimreisedokumente bereits vorliegen, und dass die Betroffenen in derjenigen Einrichtung, aus der heraus der Abschiebungsversuch vorgenommen wurde, die Mög-lichkeit der Inanspruchnahme der Beratungsstelle gehabt haben und vielfach hiervon auch Gebrauch gemacht hätten.
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